
Vereinsregisterauszug  zum Stichtag 14.02.2018
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen
ZVR-Zahl 253043606

Vereinsdaten
Name Kulturverein Höflein, Willendorf und Umgebung

Sitz Willendorf (Willendorf)
c/o -

Zustellanschrift 2732 Willendorf, Klammweg 34/0
Land Österreich

Entstehungsdatum 28.11.1989
statutenmäßige

Vertretungsregelung
§ 13 der Statuten: Der Obmann, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, vertritt
den Verein nach außen. Der Obmann oder sein Stellvertreter ist dem Verein
gegenüber verpflichtet, schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen
des Vereins, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, gemeinam mit
dem Schriftführer, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, gemeinsam
mit dem Kassier zu unterfertigen. Die Stellvertreter des Schriftführers oder
des Kassiers dürfen nur tätig werden, wenn der Schriftführer oder der Kassier
verhindert ist.

Organschaftliche Vertreter
Obfrau

Vertretungsbefugnis 20.10.2017 - 19.10.2019 (Funktionsperiode)

Familienname Hecher
Vorname Renate

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -

Obfrau Stellvertreterin
Vertretungsbefugnis 20.10.2017 - 19.10.2019 (Funktionsperiode)

Familienname Hofer
Vorname Marlies

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -

Schriftführerin
Vertretungsbefugnis 20.10.2017 - 19.10.2019 (Funktionsperiode)

Familienname Pfarrer
Vorname Dagmar

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -

Schriftführerin-Stellvertreterin
Vertretungsbefugnis 20.10.2017 - 19.10.2019 (Funktionsperiode)

Familienname Reiterer
Vorname Angela

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -

Kassierin
Vertretungsbefugnis 20.10.2017 - 19.10.2019 (Funktionsperiode)

Familienname Ponweiser
Vorname Birgit

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -
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Kassier Stellvertreter
Vertretungsbefugnis 20.10.2017 - 19.10.2019 (Funktionsperiode)

Familienname Schön
Vorname Raymond

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins
über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).
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